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40.  Förderfähige Kosten 
 
1Beim Schaffen von Wohnraum sind die Gesamtkosten im Sinn der §§ 5 bis 8 II. BV förderfähig. 2Beim 
Erwerb von Wohnraum sind förderfähig der Kaufpreis sowie die Erwerbskosten; bei einem Zweiterwerb sind 
darüber hinaus förderfähig die Kosten von erforderlichen Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen.


